
 

H A U P T S A T Z U N G  

der Ortsgemeinde Gönnheim 

vom 09. Januar 2025 

Der Ortsgemeinderat Gönnheim hat in seiner Sitzung vom 20. November 2024 aufgrund der §§ 24 und 25 
Gemeindeordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung 
(GemODVO), des § 2 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter 
(KomAEVO) die folgende Hauptsatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 
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§ 1 
Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben 

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Ortsgemeinde Gönnheim erfolgen ausschließlich elektronisch auf der 
Internetseite der Verbandsgemeinde Wachenheim unter der Adresse 

„https://www.vg-wachenheim.de/bekanntmachungen/“, 

soweit dies nach Maßgabe der jeweils einschlägigen Bestimmungen zulässig ist. Dies ist auf der Startseite der 
Internetseite der Verbandsgemeinde bekannt zu geben. Soweit es sich um eine durch Rechtsvorschrift des 
Landes bestimmte Pflicht zur Veröffentlichung handelt, erfolgt die rein elektronische Bekanntmachung nach 
Maßgabe des § 14 EGovGRP. Im Übrigen erfolgen öffentliche Bekanntmachungen im Amtsblatt der Ver-
bandsgemeinde Wachenheim; dies gilt insbesondere für Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmun-
gen, in Fällen des § 1 Abs. 3 EGovGRP sowie gem. § 5 Abs. 2 EigAnVO. 

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen können abweichend von 
Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung zu jedermanns Einsicht 
während der Dienststunden bekannt gemacht werden. In diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und 
Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tag vor dem Beginn der Auslegung durch öffentliche Be-
kanntmachung in der Form des Absatzes 1 Satz 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt mindestens sie-
ben volle Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen keine Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die Ausle-
gungsfrist so festzusetzen, dass an mindestens sieben Tagen Einsicht genommen werden kann. 

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und hierfür keine besonderen 
Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend. 

(4) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer, nicht in der Verantwortung der Orts-
gemeinde Gönnheim liegender Umstände die vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt wer-
den, so erfolgt in unaufschiebbaren Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch öffentlichen Ausruf. Die Be-
kanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen Form nachzuho-
len, sofern nicht der Inhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist. 

(5) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1 Satz 1, sofern nicht eine andere Bekanntmachungsform 
vorgeschrieben ist. 

(6) Bei gleichzeitiger Veröffentlichung in elektronischer und papiergebundener Form im Rahmen von Absatz 1 
Satz 1 ist die elektronische Form nach § 14 Abs. 1 Satz 3 EGovGRP als die authentische Form anzusehen. 

§ 2 
Ausschüsse des Ortsgemeinderates 

(1) Der Ortsgemeinderat bildet folgende Ausschüsse: 

1. Haupt- und Finanzausschuss 
2. Bau-, Verkehrs- und Liegenschaftsausschuss 
3. Umwelt- und Friedhofsausschuss 
4. Jugend-, Kultur-, Sport- und Wirtschaftsausschuss 
5. Rechnungsprüfungsausschuss 

(2) Die Ausschüsse haben sieben Mitglieder und für jedes Mitglied einen Stellvertreter. 
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(3) Die Mitglieder der Ausschüsse werden nach § 45 GemO aus der Mitte des Ortsgemeinderates und sonsti-
gen wählbaren Bürgerinnen und Bürgern der Ortsgemeinde gewählt. Mindestens die Hälfte der Ausschuss-
mitglieder soll Mitglied des Ortsgemeinderates sein; entsprechendes gilt für die Stellvertreter der Ausschuss-
mitglieder.  

§ 3 
Übertragung von Aufgaben des Ortsgemeinderates 

auf Ausschüsse 

(1) Soweit ein Ausschuss die Beschlussfassung über Angelegenheiten nicht übertragen ist, hat der Ausschuss 
innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs die Beschlüsse des Ortsgemeinderates vorzuberaten. Berührt eine 
Angelegenheit den Zuständigkeitsbereich mehrerer Ausschüsse, so obliegt dem Haupt- und Finanzausschuss 
die Federführung. 

(2) Die Übertragung der Beschlussfassung über eine bestimmte Angelegenheit auf einen Ausschuss erfolgt 
durch Beschluss des Ortsgemeinderates. Sie gilt bis zum Ende der Wahlzeit des Ortsgemeinderates, soweit 
die Beschlussfassung dem Ausschuss nicht wieder entzogen wird. Die Bestimmungen dieser Hauptsatzung 
bleiben unberührt. 

(3) Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft den Jahresabschluss und den Gesamtabschluss der Ortsgemein-
de mit allen Anlagen sowie die Führung der Haushaltswirtschaft (§§ 110 Abs. 1, 112 Abs. 1 GemO) und erar-
beitet eine Empfehlung an den Ortsgemeinderat zur Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordne-
ten sowie des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde und der dortigen Beigeordneten (§ 114 GemO). 

§ 4 
Beigeordnete 

Die Ortsgemeinde Gönnheim hat bis zu zwei Beigeordnete. 

§ 5 
Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Ortsgemeinderates 

(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen Aufwendungen erhalten 
die Ortsgemeinderatsmitglieder für die Teilnahme an Sitzungen des Ortsgemeinderates eine Entschädigung 
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 8. 

(2) Die Entschädigung wird gewährt in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 20,00 €. Das Sitzungsgeld 
nach Satz 1 wird auch bei digitaler Sitzungsteilnahme und bei Umlaufverfahren ungekürzt gewährt. 

(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 werden keine Fahrkosten für Fahrten zwischen Hauptwohnung 
und Sitzungsort erstattet. 

(4) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener Lohnausfall in voller Höhe ersetzt; er um-
fasst bei Arbeitnehmern auch die entgangenen tarifvertraglichen und freiwilligen Arbeitgeberleistungen sowie 
den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträgen. Selbstständig tätige Personen erhal-
ten auf Antrag Verdienstausfall in Höhe von 15,00 € pro Stunde. Personen, die weder einen Lohn- noch einen 
Verdienstausfall geltend machen können, denen aber im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil ent-
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steht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft 
ausgeglichen werden kann, erhalten auf Antrag einen Ausgleich 

1. in Höhe von 15,00 € pro Stunde, wenn sie mindestens ein in ihrem Haushalt mit ihnen wohnendes 
Kind unter 14 Jahren tatsächlich betreuen oder 

2. in Höhe von 15,00 € pro Stunde, wenn sie einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sons-
tigen Angehörigen tatsächlich betreuen oder pflegen. 

Liegen die Voraussetzungen des Satzes 3 Nummern 1 und 2 gleichzeitig vor, wird der Ausgleich nur einmal 
gewährt; es gilt der höhere Betrag. In den Fällen des § 18a Abs. 6 GemO wird unter den Voraussetzungen 
des Satzes 2 Verdienstausfall je Fortbildungstag in Höhe des Betrages, wie er für eine Sitzung gewährt würde, 
erstattet, wenn die Fortbildungsveranstaltung mindestens fünf Zeitstunden einschließlich Pausen dauert; ent-
sprechendes gilt in den Fällen des Nachteilsausgleichs (Satz 3). 
Der Ausgleich wird ausschließlich für die Zeit zwischen 8:00 und 18:00 Uhr gewährt. 

(5) Neben der Aufwandsentschädigung erhalten die Ortsgemeinderatsmitglieder für Dienstreisen Reisekos-
tenvergütung nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes. 

(6) Bei Teilnahme an mehreren Sitzungen oder Besprechungen an einem Tag wird insgesamt nur ein Sit-
zungsgeld gewährt; es gilt der höhere Betrag. 

(7) Notwendige Aufwendungen für die entgeltliche Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen 
werden auf Antrag in nachgewiesener Höhe gesondert erstattet. Sonstige Entschädigungen bleiben unberührt. 

(8) Die Aufwandsentschädigung ist halbjährlich nachträglich und längstes bis Ende des Monats zu zahlen, in 
dem das Mandat endet. 

§ 6 
Aufwandsentschädigung 

für Mitglieder von Ausschüssen und Beiräten 

(1) Die Mitglieder der Ausschüsse des Ortsgemeinderates erhalten eine Entschädigung in Form eines Sit-
zungsgeldes in Höhe von 20,00 €. 

(2) Die Mitglieder sonstiger Ausschüsse und Beiräte des Ortsgemeinderates oder der Ortsgemeinde Gönn-
heim erhalten eine Entschädigung nach Absatz 1, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist. 

(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 bis 8 entsprechend. 

§ 7 
Aufwandsentschädigung 
des Ortsbürgermeisters 

(1) Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO. 

(2) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung der Lohn- bzw. Einkommensteuer nach 
einem Pauschsteuersatz möglich ist, wird die pauschale Lohn- bzw. Einkommensteuer von der Ortsgemeinde 
getragen. Die pauschale Lohn- bzw. Einkommensteuer und pauschale Sozialversicherungsbeiträge werden 
auf die Aufwandsentschädigung nicht angerechnet. 

(3) § 5 Abs. 4 und 7 gilt entsprechend. 
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§ 8 
Aufwandsentschädigung 

der Beigeordneten 

(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des Ortsbürgermeisters eine Aufwands-
entschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters nach § 12 Abs. 1 KomAEVO. Er-
folgt die Vertretung nicht für die Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag der Vertretung ein 
Dreißigstel des Monatsbetrags der dem Ortsbürgermeister zustehenden Aufwandsentschädigung. Erfolgt die 
Vertretung insgesamt während eines kürzeren Zeitraums als einen vollen Tag, so beträgt die Aufwandsent-
schädigung insgesamt die Hälfte des Tagessatzes nach Satz 2. Eine nach Absatz 2 gewährte Aufwandsent-
schädigung ist anzurechnen. 

(2) Ehrenamtliche Beigeordnete, denen keine Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 gewährt wird, erhalten 
für die Teilnahme an den Sitzungen des Ortsgemeinderates, der Ausschüsse, der Beiräte, der Fraktionen und 
der Besprechungen mit der Ortsbürgermeister (§ 50 Abs. 7 GemO) die für Ortsgemeinderatsmitglieder festge-
setzte Aufwandsentschädigung; sofern sie nicht bereits hierfür eine Entschädigung als gewähltes Rats- oder 
Ausschussmitglied erhalten. § 5 Abs. 4 und 7 gilt entsprechend. 

(3) Ehrenamtliche Beigeordnete, die nicht Mitglied des Verbandsgemeinderates sind, jedoch in Vertretung des 
Ortsbürgermeisters an Sitzungen des Verbandsgemeinderates teilnehmen und denen keine Aufwandsent-
schädigung nach den Absätzen 1 oder 2 gewährt wird, erhalten für die Teilnahme an diesen Sitzungen von 
der Ortsgemeinde Gönnheim eine Aufwandsentschädigung. Sie beträgt je Sitzung die Hälfte des Tagessatzes 
gemäß Absatz 1 Satz 2, mindestens jedoch 20,00 €. Entsprechendes gilt für die Teilnahme an Besprechungen 
gemäß § 69 Abs. 4 GemO. 

(4) § 5 Abs. 4 bis 7 sowie § 7 Abs. 2 gelten entsprechend. 

§ 9 
Aufwandsentschädigung 

für die Betreuung der Bücherei und der Homepage 

(1) Als Entschädigung für die Betreuung der Bücherei wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 150,00 Euro pro 
Monat gezahlt. 

(2) Als Entschädigung für die Betreuung der Homepage wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 170,00 Euro pro 
Monat gezahlt. 

(3) § 7 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§ 10 
Aufwandsentschädigung 

für Feldgeschworene 

(1) Die Feldgeschworenen erhalten für Ihre Mitwirkung bei Abmarkungen sowie für die Grenzbegänge eine 
Entschädigung, die nach Stunden bemessen wird; die Zeiten für die Wegstrecken zwischen Wohnsitz bis zum 
Tätigkeitsort und zurück werden berücksichtigt. Die Entschädigung beträgt 15,00 Euro je Stunde. Angefange-
ne halbe Stunden sind mit der Hälfte des Stundensatzes zu entschädigen. 

(2) § 7 Abs. 2 gilt entsprechend. 






